
Strafe in früéeren leiten
Dokumentation Concılitum Das Phänomen Strafe ist alt WI1e die Menschheit

selbst Obwohl die Geschichte der Strafe und desW ım Jonkers Strafrechts tiefgehende Veränderungen un Ver-

Das Problem der Strafe schiebungen zeigt sowohl bezüglich der bestraften
Taten wIie auch und Weise der trafen
auf bestimmte Mißgriffe mit Strafe treagiert wurde,
galt jJahrhundertelang als selbstverständlich das
bedurfte keiner näheren Begründung.

Als die Kodifizierung des kirchlichen Rechts Im Mittelalter die trafen nicht selten toh
19..März 1904 mit dem Motu Proprio «Arduum un! für Augen unmenschlich. Man kannte
Sanı IMUNUS » eingeleitet wurde, geschah das in aller die "T’odesstrafe Nerlei Formen: als ängen,
Still  D Nachdem 110  = die Gerüste für die Reform Enthauptung, Vierteilung, Ertränken, Erdrosseln,
des kirchlichen Rechts gebaut Sind, beginnt die Verbrennen; daneben gab die Geißelung (beson-
Reform aller ÖOÖffentlichkeit. AÄAm Mai 968 lud ers als ftentlich vollzogene Strafe) un! andere
Kardinal Pericle Felici die Fachleute der CNn verstümmelnde Leibesstrafen, VO:  } denen letztere
Welt ein, ihre wissenschaftliche Mitarbeit ZUr Ver- nicht selten ein Abbild des verübten DeliktsAs

ugung stellen, der Sonderkommission, die dem Gotteslästerer wurde die Zunge herausgeris-
SCNH, dem 1eb die Hand abgeschlagen. Danebenfür die Reform des kirchlichen Rechts 1Ns enDC-

rufen worden Waf, helfen, ihre Arbeit ein g- hat die Geldbuße immer breiteren Raum einge-
tes Ende ühren Das 1st nıcht verwunderlich ; NOMMeEN
denn auch en der c erfahren die Die Absicht bei olchen trafen WAar einerselts,
Rechte heute eine wissenschaftliche Revision. Vor die Verwerflichkeit der verübten Tat unmißver-
allem auf dem Gebiet des Strafrechts stellt sich ständlich demonstrieren, aber auch andere VO:  —
VO:  D ECUu! die rage ach dem Sinn der Strafe im ahnlichen "Taten abzuschrecken.
Strafrecht

Im geltenden kirchlichen ec stehen die Stra-
fen den Kanones 21  5—2414-. EKs wurde schon

Dize Lreiheitsstrafe Bommt auf
votgeschlagen, in einem eventuellen uen Kodex Als sich 1m 17. Jahrhundert neben er Stelle)des kirchlichen Rechts das Strafrecht mit dem Pro- *» der erwähnten trafen allmählich die Freiheits-
Zeßrecht Ende verlegen.! Ofsdor strafe durchsetzte, trat ein WEeC hinzu die
sich nicht Nur für ınen Platz des Strafrechts Besserung des Verurteilten. Ausgehend VOL der
im erneuerten Kodex ein, sondern auch für gyründ- Überzeugung, daß Arbeit die Pflicht des Menschen
liche Revision und grundlegende Erneuerung. 1st un! gerade Arbeit ihn ZUr geistigen Selbstzucht
Tatsächlich hat das heutige kirchliche Strafrecht bringt,? entstanden in den Vereinigten Niederlan-
1Ur och für Kleriker un! Ordensleute €.  D den un! später auch anderwärts Gefängnisse,für die alen ist pra  SC. tot. An erster Stelle ist die harte un! ununterbrochene Arbeit 1m Mittel-
daran natürlich der gründliche andel 1im Verhiält- punkt stand.3 WL Überbelegung un:! böse
nN1Is Kirche/ Staat schuld; aber auch die Tatsache,
daß die Strafen aus dem rechtlichen Bereich tak-

(manchmal o korrupte) Ausnutzung gerleten
diese «Zuchthäuser » allmählic stark Verfall.

sch den Bereich der Gewissen verlegt worden egen Ende des ahrhunderts erhielt die Re-
Ssind. Die Vermischung VO  - ußpraxis und raf-
recht hat A2UusSs dem kirchlichen Strafrecht ein WIt-

form des Gefängniswesens LEUC Impulse. In Ku-
ropa VOL allem der Italiener Beccarla und

tergebilde gemacht, das methodologisch fast nicht die ngländer Bentham und Howard, die der
überschauen ist. Der Sinn der trate, Yanz damaligen Strafrechtspflege un! Strafanwendungschweigen VOlLl ihrer irkung, versinkt amıt 1ns harte rıt1ı übten und für die Notwendigkeit einer

Dunkel Nun ist 1n allen Rechtsstaaten ine Dis- tiefgehenden Reform VO Strafrecht un! raf-
kussion ber den Sinn der Strafe Gang gekom- SYStEM mit Nachdruck eintraten. S1ie en sich da-
imnen. Wir glaubten, daß sinnvoll sel, einen Fach- bei VOT allem VO  - Überlegungen der Humanıtät

einzuladen, eine Übersicht ber Tendenz und unı Gerechtigkeit leiten, wI1ie s1e 7zuımal 1n den
Reichweite dieser Diskussion geben (General- Grundsätzen der Französischen Revolution nieder-
sekretariat Concilium) gelegt Ungefähr 1in derselben e1it entstand
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AÄAmerika eine stark relig1ös inspirierte Reform- se1 schuldig oder nicht die Gesellschaft gefähr-
ewegung, die VO  o den strenggläubigen Quäkern det, muß sich mMI1It der darauf folgenden Staats-
ausging DIie Quäker sahen den Verbrecher reaktion bfiinden chwere oder Geringfügigkeit
nächst als einen Menschen, der sich VO: Gott abge- se1nes Fehlverhaltens Ss1ind e1 nicht Sallz ohne
wandt hat In der Strafansta sollte dieser Verirrte edeutung, aber zunächst kommt doch auf das
ZuLi Einkehr kommen ; und der beste Weg dieser der Gefährlichkeit des Täters Begreiflicher-
inkehr WAar die Besinnung 1in völliger geschlie- weise o1ibt deshalb keinen Unterschied 7zwischen
denheit, 11Ur mit der als Wegweilser. Hier liegt Maßnahmen Delinquenten und Maßnahme:
der rsprung des Zellengefängnisses. gemeingefährliche Geisteskranke, Alkoho-

liker und verwahrloste Ki1inder. Inhalt, AÄrt und

Ferri frat für Abschaffung der Strafe CIMn Dauer dieser Maßnahmen sind vorher unmöglich
festzulegen, da s1e auf die konkrete Gefährlichkeit

Bis dahin VOL allem humanıtäre und reli- jedes einzelnen Delinquenten abgestimmt werden
mussen. Be1 einem CC kranken» "Läter werden S1e aufo1öse Motive, die mehr oder weniger geglückten

(und nicht selten doch wieder sich totlaufenden) Gesundung gerichtet se1n, bei einem besserungs-
Reformen des Strafsystems ührten Im Lauf des fähigen auf Resozlalisierung und bei einem 1vVer-

19. Jahrhunderts, als die Kriminologie als Wiıssen- besserlichen auf Ausscheidung Aaus der esellschaft.
schaftsgebiet entstand, traten die te. dieser Jede Maßnahme ist zunächst für unbestimmte eit
Motive wissenschaftliche Überlegungen. Aufgrund anzuordnen und darf erst eendet werden, WE

die Gefährlichkeit behoben ist.Erkenntnisse, daß kriminelles Verhalten se1-
NenN Ursprung nicht der Bosheit des "Läters hat, Im Jahre erhielt Ferr1 die Chance sei1nes Le-
der sich Freiheit für das oSse entscheidet, SO1l- bens, die Theorie 1n die Praxis umzusetzen. Als Vor-
dern in Nerle1 (endogenen un exogenen) deter- sitzer einer Königlichen Kommission wurde be-
minierenden Faktoren, kam der Überzeu- a  ragt, den Vorentwurf für ein Strafgesetz-
ZUNg, daß die Strafe arauf gerichtet se1n musse, buch erstellen. on nach wel Jahren atte
diese Faktoren auszuschalten. den Auftrag erfüllt und egte einen Entwurf VOTrL,

Kın Name, der hier VOL allen anderen genannt der ral  alem Erneuerungsgeist nichts
werden muß, ist der des italienischen Strafrechts- wünschen übrigließ. Der Ferri-Entwurf hat aber
gelehrten Enrico Ferr1. Ferr1 Wr Lombroso- den Charakter einer Gesetzesvorlage niemals —_

chüler; Lombroso WAar der «Vater der Krimino- gesprochen bekommen : nıcht 1LL1UT CN der€
diskutierten Grundsätze, die darın vertreten WUL-ogle» Im Gegensatz Lombroso sah Ferr1 die

urzel des Verbrechens nicht allein biologischen den, sondern auch Cn des gerade 1n dieser eit
Konditionen, sondern ebensosehr gesellschaft- sich mehr und mehr durchsetzenden Faschismus,
en un! wirtschaftlichen Faktoren. Als Jurist dessen Autoritätsprinz1p sich kaum mI1t dem VO  S

verstand Ferr1 die Kunst, seinen Ideen eine ad- Ferr1vertr Sozialitätsprinz1ip vereinigen ließ
aquate Juristische Formulierung geben und die Wohl hat der Ferri-Entwur: das für die

Strafgesetzbücher mehrerer lateinamerikanischerpassenden Rechtsbegriffe schaflen, daß die
Juristische Welt damit etwas angen konnte. Staaten abgegeben und hatte großen auf

Der uralte Grundsatz «Keine Strafe ohne das efrs inzwischen überholte sowjetrussische
Strafgesetzbuch. Und auch Westeuropaen dieCHuUu.  » wurde VO  { Ferri1 ganz abgelehnt. Er strich

sowohl die Schuld wI1ie die Stratfe Keiner der beiden Ideen des Strafrechtsreformers Ferr1 och weiter,
Begriffe entspricht NacC. seiner Lehre) der Wirk- 7umal der Bewegung der So genannten «defense

sociale nouvelle».lichkeit; S1e gehören demnach in die Rechtspflege
nicht hinein Ob ein 'TLäter geistig ran oder gel-
stig gesund ist, TUut im rinzip nichts ZUC AC| Strafe und weECckmdßigReit hei TANZ VON 1SZuch ob eichte Übertretung oder schwe-
LCS Verbrechen geht, kann für die auf das In kriminalpolitischer Hinsicht CN MI1t Ferri VCILI-

folgende Obrigkeitsreaktion nicht mehr entsche1- wandt WL der AuUuSs Österreich stammende deutsche
dend se1n. An die te der Schuld setzte Ferr1 die Strafrechtslehrer Franz VO:  w Liszt. Als konsequen-
Gefährlichkeit des Täters, während die tr: ter Determinist lehnte jedes Schuldstrafrecht und
durch die moralisc. neutrale) Verteidigungsmafß- erst recht jede Vergeltungstheorie prinzipie. ab

Tanz VO: Liszt sah das ergehen lediglich als NOT-rege. ersetzt sehen wollte.
Ferri argumentierte w1e folgt Wenn jeman wendiges und unvermeidliches Ergebnis vorhan-
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dener Bedingungen. Nur eine gründliche YIOTF- Fran-z VO Liszt Wa Realist CNUug, einzu-
schung der bestimmenden Ursachen des Vergehens sehen, daß der Freiheitsentzug auch We1Nl iINan

kannn (nach seiner Vorstellung) das Fundament für ihn als Besserungs- oder Abschreckungsstrafe et1i-
eine gesunde Kriminalpolitik und ine 7weck- kettierte kein wirksames Mittel für die Be-
mäßige trafrechtspflege liefern. Wie Bentham und ämpfung der Kriminalität lst, w1e in seliner
Ferr1 sah Tanz VO Liszt die Strafe Jediglich als 'Theorie arlegte. Kın unverme1idlicher achnte1i der
ine vonmn der gesellschaftlichen Zweckmäßigkeit Freiheitsstrafe liegt schon in dem damit verbunde-
geforderte normierte Schutzeinrichtung. 1len aftstigma (dem Stempel, «vorbestraft

Im einzelnen erkannte der Strafe drei Aufga- se1n » oder « PESCHSCNM aben»). och bedenk-
ben Abschreckung, Besserung und Unschäd- er ist die kriminelle Ansteckung uUurc den
lichmachung. Dementsprechend teilte die elln- Kontakt des Bestraften mit anderen, Oit  dP weit SC
quenten drei Gruppen die Gelegenheitstäter, fährlicheren Verbrechern. Besonders schwer schlen
die besserungsfähigen Täter un! die Unverbesser- Liszt dieses Bedenken, WC) kurze Freiheits-
en straten ging Deshalb WAar grundsätzlich

Die Fehlhaltung der Gelegenheitstäter sah Franz kurze Freiheitsstrafen. Seiner Meinung nach muß-
VO  =) Liszt als olge mehr oder weniger zufälliger ten S1e wenigstens sechs ochen dauern. Zum Kr-
un:! außerordentlicher Umstände un nicht schr Sat7z der Kxurzen Freiheitsstrafen wI1ies autf die
als olge einer tiefwurzelnden gesellschaftsfeind- Möglichkeit einer breiteren nwendung der eld-
en ng Gelegenheitstätern sollte deshalb buße hın. Und WwWe1nl diese nicht ezahlt wurde,
UG das Leid der Strafe ine ausreichende Ab- sollte S1E niıcht LG Haft, sondern urc ‚Wangs-
schreckungsspritze verabreicht werden. arbeit ErSELtLzTt werden.

Anders Jag der Fall be1 jenen Delinquenten, die Hran VO Liszt WAar auch einer der ersten, die die
Franz VO:  D Liszt als «Hangtäter» bezeichnete. Ihr Bedeutung der bedingungsweisen Verurteilung
Fehlverhalten Wa nicht olge einer zufälligen, (Straferlaß bei Bewährung) erkannren. edin-
augen  icklichen Situation, sondern das Ergebnis gungswelse Verurteilung sollte nicht 11UL be1
einer abituellen asozlalen Disposition un! Gleich- kürzeren, sondern be1 Hen Gefängnisstrafen MOS-
gültigkeit oder tiefwurzelnden Feindlichkeit TC- liıch se1n (die uchthausstrafe für die Unverbesser-
genüber der Gesellscha: und ihrer Rechtsordnung. en ahm el aus).
Die «Hangtäter» stufte Liszt aber nicht alle gleich Franz VO Liszt drängte nıiıcht NUufr auf diese für
e1n. Kr unterschied 1in dieser Kategorie besserungs- seine eıit weitgehende Reform der Strafe un ihrer
geC un:! unverbesserliche Menschen. Krstere Vollstreckung, sondern Lrat uch für ine radikale
sollteneine Besserungsstrafe erhalten, während MNan ormung der Strafverfahren ein. ach seiner
letztere unschädlich machen konnte, indem mMan einung sollte der Richter MUT: noch über die Fak-
S1e endgültig oder wenigstens für lange elit aAusSs t171ität der "Lat und ihren Rechtswidrigkeitscharak-
der Gesellschaft entfernte. Dies sollte übrigens nıcht ter entsche1iden. ber Art und Dauer der Strafe
11UT für die unverbesserlichen Verbrecher gelten, sollte 1in Zukunft schweigen. Darüber könne ja
sondern uch für jene Kriminellen, die VO <1L1CULO- 1Ur VÖO:  - entsprechenden Fachleuten entschieden
athischen Zügen» gekennzeichnet a  9 also für werden, und WAarLr ach einer bestimmten Beobach-
kriminelle Psychopathen. Zu der Gruppe, die für tungszelt. Vorher verfüge INa nicht über ine
die Besserungsstrafe 1n Betracht kam. sind och SEMESSCILC Kenntnis der Person des 'TLäters und
wel Bemerkungen machen. Zunächst sah Franz W1SSEe iNall nichts VO:  5 seinen Möglichkeiten für die
VO: Liszt für S1Ce in der Arbeitsgewöhnung die einz1g Zukunft Der Straiproze. sollte nNac. Franz V OIl

mögliche poenale eraple. Kr elt eine Neigung Liszt) also niıcht mehr 1m Sitzungssaal des Gerichts
ZUC Kriminalität immer dann für wandelbar, W C: Ende gehen, sondern IST mM1t der Haftentlas-
S1e AUuUS einer gewlssen Arbeitsscheu tammte oder SUung würde statthinden dürfen, WE MI1t e1n1-
mMit ihr zusammenhing. uberdem WAar Liszt der SCIMN TUunN! DESALT werden könne, daß das Re-
einung, daß abgesehen VOL Ausnahmen diese sozlalisierungsergebnis erreicht ist und ein Rückfall
aufArbeitsscheu beruhende Neigung A Kriımina- als unwahrscheinlich angesehen werden darf. Die
tat für eine Bekämpfung 11Ur zugänglich sel, WG Konsequenz daraus waAäre e1n völlig unbegrenztes
der [ quent noch nicht alter als zwanzlg a  re richterliches Urteil IDiese Konsequenz hat Franz
1St. Mit andern Worten: DIe Besserungsstrafe ist VO: ] iszt aber Aaus praktisch-politischen Überle-
1Ur sinnvoll, wWwWenNn s1e auf arbeitsscheue Elemente ZUNSCH nicht SCZODCN. er Richter solle, schlug
angewandt wWIird, die och nicht Ie alt Ssind. VOor, die Befugnis aben, Mindestdauer und
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Höchstdauer der Strafe bestimmen also ein der Strafe fast immer ine Fiktion. Ferner geht
relatıv unbestimmtes Urteil VO sechs ochen 1im ec (SO sagt diese Richtung) nıicht zunächst

den Schutz VO  - Rechtsgütern, sondernhis einem Jahr, VO: fünf bis „ehn Jahren, VO:

„ehn bis zWwWanzlg ahren uSW. festzulegen). Wäh- Schutz und Vervollkommnung des Individuums.
rtend der Strafvollstreckung sollte dann ufc. einen Deshalb keine Vergeltungsstraften, sondern he1-
Amtskollegen en! Behandlung. «Wır sehen die Berufung 7U

den die Zeitdauer nähe_r bestimmt Wer_r-

chter als erufung Z Arzt Jür dıe (Gesell-
schaft.» «Der Richter soll das geeignetste e1l-

Dize «defense soctale NOYUVELLE Y mittel verschreiben, die Ursache des Übels
Die strafrechtlichen und kriminalpolitischen een beheben, und muß sich uch bei der Anwendung

der Medizin aktıv einschalten, ihre WirkungVO:  D Ferr1 und Liszt en ine moderne Fortset-
zZunNe 1n der ewegun der sogenannten «defense kontrollieren.» «Wır meinen, der Rıichter SO.
socilale». Die Bezeichnung 1sSt eigentlich mißver- ein Freund des Kranken SCeIN ; Diese Worte
tändlich. Man könnte daraus entnehmen, daß Stammen VO:  - Versele und sprechen für sich.
den ängern dieser ewegun 7zunächst Als melisten grundsätzliches edenken wird

VO Eextrem! Flügel die Stratfe vorgebrachtVerteidigungun Sicherung der esellscha:
feindliche un gefährliche KElemente geht nfangs (man geht damıit offensichtlich 1n den Fußspuren
WAar das treben der «defense soclale» tatsächlich des Italieners Ferr1), dalß Strafe ein metaphysischer
daraut gerichtet. Allmählich setfzte sich aber die oder doch wenigstens ein ethisch-philosophischer
Überzeugung ufc. daß der Sicherheit der esell- egriff sSe1 und als olcher nicht 1in den Bereich des
schaft besten mit der so7z1alen Wiederanpassung physisch Erkennbaren und reitfbaren FAllt. Ethik
der Delinquenten gedient ist Infolgedessen begann und Philosophie einerselts und eec anderseits
sich die ewegun Dallz auf die Person des elin- sind (SO Ssagt diese Richtung) Sallz und gal vone1n-

quenten un se1ine Resozlalisierung richten. Um ander getrenNte Gebiete. er darf der Rıchter,
diese gewandelte IC 7U Ausdruck bringen, och kannn über Wert und Unwert, ber Gut un!
bezeichnete Marc ncel, iner ihrer wichtigsten OSse urteilen; lediglich über die (im Grunde WEeTrLt-

Vertreter, die ewegung als «defense sociale 11LOU- frele) gesellschaftliche Tragbarkeit oder Untrag-
Vie »» barkeit des einzelnen kannn entscheiden. An Stelle

wertgebundener Begriffe wI1ie WiderrechtlichkeitDie Dg der «defense sociale » weht allerdings
keineswegs über einer gleichartigen Mannschatt und Schuld soll der ethisch neutrale Begriff faktisch
Man kann dieser ewegung 11Ur dann gerecht WEEL- sozlaler Nonkonformität eingeführt werden.

Aus alldem sollte inNaill jedoch nicht ableiten, daßden, WL Mall die verschiedenen Richtungen —

terscheidet, VOL em die extreme Richtung auC. diese Richtung ingen w1e innerer Freiheit un!
persönlicher Verantwortung keine edeutungdie genuesische genannt) VO: der mehr gemäßigten

aucC. die Parıiser Richtung genannt) Außerdem erkennt. Früher MmMas das anders gCWCSCII sein; se1it

o1Dt aber och verschiedene Übergangs- und den vierziger ren nehmen diese Begriffe jedoch
nicht selten einen zentralen Atz ein, WEe) uch inZwischenrichtungen.5
Sallz anderer Weise als Z 1in der kxlassischen Straf-
rechtstheorie, Freiheit und Schuld die eigent-

DMDıze geENHESISCHE ichtung liche Strafgrundlage bildeten Vielleicht formuliert
Die extreme ichtung, der als wichtigste Kxpo- 1mmMail besten DDas persönliche Verantworf-

t:ungsbewußtsein des 'Läters bildet einen wichtigenHLE (Gramatica, Mendoxza, Mergen un Versele
gehören, strebt ach voller Abschaftung der Strafe. Ausgangspunkt für ine gelungene Resozialisie-
Si1ie ist darın sechr konsequent. ogar die Ausdrücke rungstheraple. Obwohl diese Verantwortlichkeit

keineswegs die Grundlage für das Ja oder Neintrafe, Schuld, Verbrecher sollen verschwinden.
An die Stelle des Strafrechts SO. ein therapeutisch einer Maßnahme darstellt, oibt s1e dem Rıchter

me1listens doch den Hinweis auf eine estimmteausgerichtetes Maßnahmenrecht treten, das die
Maßnahme anc. Maßnahmen setzen ja Ofraus,Maßnahmen ganz ach der subjektiven Art des

Läters richtet. Besonders scharf wendet mMan sich daß der, auf den s1e angewandt wurden, schon

DEWISSES Ma Verantwortung auf bringen kann;die Vergeltungsstrafe.erwill die r1o-
keit bzw. die Behörde das Recht ZUrrC Vergeltung andere Maßnahmen sind darauf gerichtet, Ver-

nehmen ” ulserdem ist das Sso genannte eichge- antwortungsbewußtsein wecken und aktı-
vieren.wicht VO': der chwere des Delikts und der cChwe-
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Eine überaus wichtige rage, sowohl für die hat sinepraevla lege. Außerdemwollen

Lehre WwI1Ie für die Praxis der «defense sociale» ist S1e benfalls Zur Wahrung der Rechte des anti-
Wann darfoder SO die Obrigkeit (Behörde) «maßD- so7z1alen Täters das SaNzZC aßnahmenverfahren
regelnd» eingreifen ? Die Grundlage für die eant- weiterhin unter richterlicher Leitung un! Kon-

dieser rage ist der Begrift «Antisoz1ali- trolle VOr sich gehen lassen.
taät» (Gesellschaftswidrigkeit). Über die näheren Zum einen w1e anderen gehört, daß alle antıiso7ia-
Auswirkungen dieser Antisozialität bestehen auc. len Verhaltensformen, die «maßregelnd»innerhalb der (senNueser Gruppe selbst) auselinan- eingegriffen werden kann, VO Gesetzgeberdergehende Auffassungen. gewissenhaft un! SCHAaU definiert werden mMussen.

ach Dublineau üugt schon eine gesellschafts- DIie Feststellung, ob das konkrete en  en eines
wldrige Einstellung ; VOL allem raucht die esell- Menschen eines dieser gesetzlich definierten
schaftswidrigkeit nicht objektiv einem antı- «Antisozialitätssymptome» fällt, muß der Richter
sozl1alen Verhalten oftenbar geworden se1in. Mer- treften. Letrzterer hat uch entscheiden natur-
SCH 1sSt dagegen der Meinung, gesellschaftswidrige lich mit Unterstützung VO:  o Fachleuten welche
Kinstellung für sich allein biete och keinen AaUS- alsnahmen getrofien werden sollen. So wird
reichenden TUnN! ZU Eingreifen; musse ein zwelifellos eine chranke hemmungslosenobjektives Element hinzukommen, nämlich die Behördeneingriffaufgerichtet. Nichtsdestowenigeraußere antiso7z1ale 'Tat Diese "Lat ist Z Wa nicht die bleibt u. E ein riesenhaftes edenken bestehen.
eigentliche Grundlage für die aufzuerlegende Maß®- ber WE auch durch die gesetzlich testgelegtennahme; denn diese rundlage 1st die gesellsc‘  tS- Antisozialitätssymptome vorher sowohl die Fälle
wlidrige instellung aber diese KFinstellung aßt feststehen, be1 denen die Behörde eingreifen kann,sich 1LL1Ur erkennen, WECI1I11) sS1e. 1in einem antisozialen wI1ie auch die Ofrmelle Art und Weise, w1e S1e e1IN-
Tun oftenbar geworden ist. greifen darf das Maß, mit dem in das Leben eiIn-

Dem schließt sich die rage an?® elcheVerhalten gegriffen wird, un die Zieits während der einge-sind als antisoz1al qualifizierenun welche nicht”? grifien werden kann, hängen nicht VO:  } dem im (sJe-
uch hier gehen die Auffassungen auseinander. setz efinierten antisozialen Verhalten aAb (dies ist JaW e Gramatica darlegt, ist die Antisozialität NUur ein ymptom), sondern VO den persönlichenHand geltender Gesetze festzustellen. ber Mergen Resozlalisierungsmöglichkeiten des ‘Läters. "Theo-
welst darauf hin, daß auch antisozlale erhal- retisch brauchte auf 1ne ernsthafte Verfehlungtensweisen o1bt, die nicht Gesetz festzustellen 11Ur eine eichte oder überhaupt keine Maßnahme
sind Vorher festgelegte Deliktsdefinitionen (e1- folgen, während eine geringere Übertretung An-
gentlich Antisozialitätsdefinitionen) hält des- laß für eine tiefeingreifende, langdauernde Behand-
halb für SC Er wıll die Antisozialitätsverhalten lung sein könnte Den Mittelweg einer gesetzlicrein empirisch feststellen lassen, indem unter- und/oder richterlich festzulegenden ax1ımal- und
sucht, welche Verhaltensweisen in einer bestimm- Minimaldauer, den schon Franz VO Liszt empfoh-
ten Gesellschaft tatsächlich befolgt werden. Was len hat, s1ieht der Eextreme Flügel der «defense
sich diese Verhaltensweisen wendet, ist antı- clale» als ein Zwitterdinga das keiner ernsthaften
so71al. In einer Gesellschaft VO Menschen-Essern Überlegung wert ist.

lautet Mergens extreme Ilustration — verhalten
sich diejenigen, die keine Menschen-Esser sind,
antiso71al. DDie arıser Riıchtung

Es lag nah, daß die oftensichtlich welte Inter- Und och einige Worte über die gemäßigtere arl-
pretierbarkeit und Elast1ızität des Antisoz1alitäts- SCT Richtung, als deren wichtigste Wortführer An-
begriffs auCc. als außere Tat) bei nicht wenigen cel, Levasseur, Pinatel und Bouzat eNnNNnNeNn sind.
ängern der «defense sociale» die begründete Dieser Flügel der < defense soclale » 1st welt wenigerFurcht entstehen ließ, daß unter dem Motto der raı Seine Auffassungen decken sich aber in
Antisozlalität jeder, der mit dem Gericht in Berüh- einemwichtigen Kernpunkt mit der GenueserRich-
Lung kommt, in jedem Augenblick dem aßregel- tung, na in der strikten Ablehnung des Ver-
apparat ıner allmächtigen sozialen Staatshygiene geltungsprinzips. Die Konsequenz aber, den raft-
ausgeliefert werden kann Zur Vermeidung dieser begriff zugleic. mit dem Vergeltungsbegriffu-
efahr wollen auch die me1listen Rechtsstehenden schalten, hat die Pariser Gruppe nicht SCZOYCN. S1e

jeden Preis dem festhalten, wWwW4sSs Franz VO:  =) will deshalb auch nıcht das Strafrecht rCdurch
Liszt die «Magna charta der Verbrecher » e1in Maßnahmerecht setzen. Jedoch se1 die Strafe
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nach iner Formulierung; die Levasseur geprägt Diese gesellschaftlichen Sanktionen können sehr
hafı= nicht retributiv, sondern affliktiv. Damıit ll verschiedenartig sein; S1e reichenVO Stirnrunzeln

DCN, die Strafe sSEe1 nicht als eine Art egenpo. bis ZUT Ausstoßung aus der Gruppe Gesellschaft-
oder als negatives AÄquivalent des verbrecherischen liche anktionen (häufig nicht in bestimmte orm
Verhaltens anzusehen (man en den Satz gebracht) werden VO:  S niemandem für sinnlos DC-
«„Malum passionis propter malum action1s» VO de halten. Im egenteil, s1e rfüllen eine nützliche
Groot oder Hegels «Negation der Negation des Funktion. uUurCc s1e WIFr| nämlich das Falsche des
Rechts»), sondern als ine VO: kollektiven Be- verurteilten Verhaltens sowohl für den Betrofitenen
wußtsein geforderte «Valorisation» der angegriffe- wW16e für die anderen Gruppenglieder sichtbar SC-
neil Autorität. KEs o1bt in der Pariser Gruppe auch macht. Das hat nichts mit Metaphysik tu:  9 ist

einfach ein gesellschaftliches Faktum.andere Vorstellungen. NCce 7. B will die
beibehalten, weil s1e 1n bestimmten Fällen das Re- Mit der strafrechtlichen Sanktion steht grund-
sozialisierungsmittel schlechthin sel. So betrachtet, Aätzliıch nıcht anders. Im wesentlichen hat S1e die-
ist die Strafe Ul 1m Grunde wieder ZUC Maßnahme se. Aufgabe w1ie die so71ale Sanktion, nämlich
geworden. die Verwerflichkeit des Fehlverhaltens sichtbar

Und och in einem andern un unterscheidet machen. Die ist eine Mißbilligung, und das
sich die Pariser VO: der (senueser Richtung Die Strafrecht 1st ein Mißbilligungsrecht. Gegenüber
atrıiser lehnen bsolut unbegrenzte Urteile ab, SO1l1l- bestimmten (für gewöhnlich ernsteren) Mißtaten
dern vertireten das yrelatıvy unbestimmte Urteil 1inN- ist die Sanktionsberechtigung, die ursprünglich —

nerhalb festumrissener aximum- und Minımum- mittelbar be1 der Gruppe selbst ruhte, auf die Ob-
zeiten. igkeit bzw. Behörde übergegangen, sowohl

Im Strafverfahren vertritt die Pariser Richtung iner ungehemmten und regellosen Sanktions-
ähnliche Auffassungen w1e die GenueserC anwendung begegnen wlie auch die Rechte
el stimmen im Grundsatz der Zweiteilung des des Delinquenten ungeachtet seines Fehltritts
Strafverfahrens und der Nichtöffentlichkeit der ach bester Möglichkeit sichern. Das Strafurteil

hat denn auch ine deklarative Funktion, in der dasehandlung übereln.
Tadelhafte der gten Handlung £entlich
festgestellt wird.7Dze eigentliche Bedeutung der StTrafe KEıne 7weite rage ist, in welcher ofrfm diese

Zu eginn dieser Darstellung sagten wir, daß strafrechtliche <a .gung verwirklicht werden
jahrhundertelang als selbstverständlich angesehen SO. Es geht hier nıicht mehr die eigentliche
wurde, auf bestimmte Fehlverhalten mit edeutung der tfafe, sondern den Strafinhalt.
reagleren. Die etzten Abschnitte en gezeigt, Dieser wird für den Bestraften immer ein
daß diese Selbstverständlichkeit unNseIfer eit Leid mit sich bringen; denn das gehört jeder
nicht mehr Gemeingut werden 4ann. Der negativen Sanktion. Dieses Leid wird niemals
seit Ende des 19. Jahrhunderts aufstehende ogrößer se1n dürfen als der INSs des Fehltritts, auf
nach Abschaftung des Strafrechts un ach seiner Grund dessen zugefügt wird. Anderseits kann

Ersetzung durch ein Maßnahmerecht beschäftigt wohl kleiner se1n, als der Krnst des Delikts techt-
die Gemülter 1immer mehr. Als wichtigstes Argu- fertigen würde. Mit andern Worten: Der Ernst des

Delikts die obere Grenze des arenraft-MmMent wıird die Strafe angeführt, daß s1e ein
metaphysischer egrsel, der jeden Wirklichkeits- eids, während die untere Grenze uUurc weck-
wertes ntbehre Es muß die rage gestellt werden, mäßigkeitsüberlegungen bestimmt sein darf.

Hulsmann 8 welst diesem Zusammenhang aufob dieses Argument richtig 1st un die Strafe TAL-
die Subsidiarität der Strafarten keine trafe,ächlich eine metaphysische tTO gENANNT werden

kann W E: die UfC. die Strafe beabsichtigte
un uch auf andere NIC. strafrechtliche) WeiseIm Leben der Gesellschaft (ganz abgesehen VO

Strafrecht) hat die (also die negative Sanktion) verwirklicht wird oder verwirklicht werden kann
immer ine große Rolle gespielt. nNnNerha. einer be- Muß aber diese M  » .gung notwendig strafrecht-

liche orm annehmen, dann SO jeweils die eich-stimmten ruppe gelten bestimmte Normen. Von
den Gliedern der Gruppe wird erwartet, daß Ss1e tere ormder schwereren vorgezogell werden:
sich diese Normen en eschie. das nicht, Verbale Zurechtweisung geht VOL uße, eld-

buße geht VOLIL Freiheitsstrafe,eFreiheits-die gesellschaftliche Kontrolle ein, 1n der die
(negativen) Sanktionen ein wichtiges Teil en strafe geht VOLr vollzogener Freiheitsstrafe uUSW.

399



DOKU MENTATION IN CT IIDM

Das Grundbedenken ein reines Maß- Eıine Möglichkeit wäre, die Freiheitsstrafe
nahmerecht scheint unls darin egen, daß damit außerst selten anzuwenden. Dieses treben ist 1in der MS
der innere Zusammenhang 7wischen Fehlverhal- modernen Strafrechtspflege tatsächlich deutlich
ten und Obrigkeits- bzw. Behördenreaktion gelöst erkennbar. Wenn WI1r die Gesamtheit der abge-würde. DIie aßnahme, die NIC. selten hinter urteilten Delikte überschauen, tellen WI1r fest, daß
Mauern VOL sich gehende Zwangsbehandlung 11ur bei verhältnismäßig wenig Fällen ine TEe1-
wird dann nicht mehr durch den Ernst der voll- heitsstrafe verhängt WIird, während Freiheitsstrafen
brachten Tat, sondern durch die Behandlungsbe- VO  - mehr als einem Jahr manchen Ländern, IL
dürftigkeit des Täters bestimmt. Das Ofinet den 1in den Niederlanden) nicht über drei Prozent hin-
Weg für Sanktionen ohne Maß, und damıit fügt INa ausgehen. TIrotzdem bleibt eine Anzahl VO: Fällen
dem Läter größeres Le1id Z als «verdient» at. übrig, 1n denen neben der Freiheitsstrafe 1im
DIie Praxıis zeigt übrigens, daß Dr die Maßnahme Augenblick keine Alternative 1bt Diese Freiheits-
der Sicherungsverwahrung (für psychisc Gestörte sStrafe müßte dann vollzogen werden, daß da-
Ww1e auch gefährliche Verbrecher VO:  S den Betrof- durch die Anpassungsmöglichkeit des Bestraften
fenen als ine 1el schwerere Strafe empfunden die Gesellschaft aktıviert wird. Das ist nıicht ein-
wird als 1ine Gefängnisstrafe. EKs klin paradox tach Der Bestrafte oll lernen, sich den Normen
aber die Strafe muß erhalten werden auch DCH der Gesellschaft aNZUPaSSCN; ber soll das in einer
des Bestratten selbst. mgebung lernen, pra  SC. jeder normale

Die modernen Gesetzgebungen kennen VO:  w Kontakt mi1t dieser Gesellschaft unterbrochen ist.
Ausnahmen abgesehen 11Ur wel Hauptstrafen: Um aus der Schwierigkeit herauszukommen, hat
Geldbuße und Freiheitsstrafe ; und VOL allem letz- 1Nall 1n den etzten Jahrzehnten SOgeENaAaANNTE oftene
tere ringt ernste Besorgnis mMIt sich. Obwohl S1e efängnisse eingerichtet, die Inhaftierten
das Tadelnswerte der begangenen Verfehlung — Tage außerhalb der Strafanstalt arbeiten (ohneterstreichen soll, hat die Freiheitsstrafe in ihrer kon- Aufsicht) un IST en! 1n die Anstalt 7urück-
kreten ofrfm nicht selten 1ne verbrechenfördernde kehren IC jeder Inhaftierte vertragt aber ein
Auswirkung. Die FEinsperrung als Strafe ist deshalb solches < oftenes efängnisy
für viele inem geradezu unlösbaren Problem ber WwI1e dem auch se1: In en Fällen, be1 denen
geworden.? DIie edenken die efängn1s- die Auferlegung einer begrenzten Freiheitsstrafe
strafe sind bekannt ı° tiefgehende Entfremdung unerläßlich ist, werden WI1r danach trachten MUS-
VO  > der Gesellschaft, Sinken auf ein infantiles SCNM, diese Freiheitsstrafe ach allen MöglichkeitenReaktionsniveau, Verlust jeglicher Verantwortung der Resozialisierung des Bestraften nutzbar
mMit der olge eines unwliederherstellbaren MIi1ß- machen. Dafür dürfen keine pfer groß se1n.
wuchses der Persönlichkeit und schließlic krimi- Das kulturelle Niveau eines Volkes wıird der Art
ne. Ansteckung, die einer negativ selektier- un Weise IN  ‘9 wI1Ie lejenigen bestraft, die
ten Gruppe fast unverme1idlich ist Wie soll au sich verfehlt en
iner olchen Sackgasse herauskommen?

K. Mörsdorf, Zur euordnung der Systematik des eX Juris 5 Zum folgenden vgl. Marc Ancel, La defense ‚oclale nouvelleCanonici: Archiv für katholisches Kirchenrecht (1968) 2—28. (Paris, Ed.Cujas).M. A. Rouco-Varela, Der Internationale Kanonistenkongreß in 6 « Nous ‚ONCEVONS Ia ission du jJuge COININC 1ss1on deRom eb 314— (medecin soc1al>.» « Le juge olt prescrire le temede le plus apte2 G.’Th. Kempe, nleiding LOLT de Criminologie Haarlem 19067. re&duire Ia du mal et sulvre l’application du temede POUIL COl-267 tröler les eflets.» « Nous PCNSONS, qu«Cc le jJuge OIlt etre L’amı du3 Die SO! Raspelhäuser für Männer bzw. pinnhäuser für malade »
Frauen. Die Namen weisen auf die eit hin, die Oft getan wurde. A, Heyder, Bewakers bewaakten Meppel 1963 48eitere uskun! ber diese und andere timinologen und Straf (Baarn 19609 1009Gefängnisreformer findet « Piıoneers in Criminology», (Lon-
don 1960 G. T’h. Kempe, nleiding COLT de Criminologie (Haarlem 1963)
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